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chen, darf ich auf den Leitartikel zu 

diesem Thema in den Mitteilungen vom 

Oktober 2007 verweisen (alle Infor-

mationen zum Thema PensionPlus+ – 

inklusive Pensionsrechner – können 

Sie jederzeit über die Homepage der 

Ärztekammer unter www.aekooe.or.at 
gleich nach dem Login über die Schwer-

punkte abrufen).

Viele Überlegungen sprechen dafür, 

einen finanziellen Polster aufzubauen, 

der mit dem Bezug der Pension Plus+ 

wieder abgebaut wird. Da das Modell 

sowohl in der Beitrags- wie auch in der 

Leistungsphase äußerst flexibel ist und 

die finanziellen Bedürfnisse und Mög-

lichkeiten im Einzelfall berücksichtigt, 

sollte für jeden „Beitragspflichtigen“ 

die für ihn beste Lösung zu finden 

sein.

Expertentipps
Nützliches, Praktisches und Wissenswertes rund um Ihre Arbeit, aber auch 

darüber hinaus – das fi nden Sie in den Expertentipps. Wie der Name schon sagt, 

vermitteln Ihnen die Fachspezialisten der Ärztekammer für Oberösterreich in 

dieser Rubrik themenspezifi sches Experten-Know-how zu den verschiedensten 

Bereichen. Ein informatives Nachschlagewerk also, mit dem Sie Ihr Wissen stets 

auf dem aktuellen Stand halten können.

Wie erwartet 

wurde  d ie 

Einführung 

der Pension 

P l u s +  a b 
1 . 1 2 . 2 0 0 8 

von der Voll-

v e r s a m m -

l u n g  b e -

s ch l o s s e n . 

Wie erwar-

tet deshalb, 

da in vielen Telefonaten und auch in 

extern geführten Gesprächen in Kran-

kenanstalten mit Spitals- und freibe-

ruflich tätigen Ärzten eindeutig eine 

weitaus positive Resonanz zu diesem 

Thema gegeben war. 

Zu den Gründen, die aus Sicht der 

Ärzteschaft für die PensionPlus+ spre-

Maßgeschneidertes Vorsorgemodell beschlossen: 

Schon heuer Steuer sparen 
mit PensionPlus+

Inhaltlich darf  ich die wesentlichen 

Eckpunkte der PensionPlus+ nochmals 

zusammenfassen:

Wer wird beitragspfl ichtig?
Grundsätzlich alle ordentlichen Kam-

merangehörigen mit Vollendung des 

45. Lebensjahres, sofern sie vor dem 

1.1.1970 geboren wurden, frühestens 

ab 1. Dezember 2008.

Wie hoch sind die Beiträge?
Die Einstufung erfolgt  vom Mit-

glied selbst unter Berücksichtigung 

seiner Einnahmen und wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit. Monatli-

che Beiträge sind: €  50,–, € 100,–, 

€  2 0 0 , – ,  €  4 0 0 , – ,  €  8 0 0 , –  u n d 

€ 1.600,–. Die Beiträge können jeweils 

den geänderten Bedingungen angepasst 

werden.

Dr. Friedrich Badhofer

Ë

Ausschreibungen von 
Vertragsarztstellen
Die oberösterreichischen §-2-Krankenversicherungsträger schreiben gemäß § 4 Abs. 1 des Gesamtvertrages im Einvernehmen 
mit der Ärztekammer für Oberösterreich sowie in Abstimmung mit den Sonderversicherungsträgern (VA, BVA, SVA) folgende 
Vertragsarztstellen aus:

Ausschreibung mit 11. Februar 2008

Fachrichtung Berufssitz    Besetzungsdatum Bewerbungsfrist

Einzelpraxis  Nachfolge  
Arzt für Allgemeinmedizin Vöcklamarkt 1.4.2008 3.3.2008 
Nachfolge: Dr. Harald Dunkl      
      
Gruppenpraxis: Modell 2 *)   Anteil an der Gruppenpraxis: 30 %  
Arzt für Allgemeinmedizin  
Seniorpartner: Dr. Johann Puttinger  
Laufzeit der Gruppenpraxis bis 30.6.2025 Helpfau-Uttendorf  1.7.2008 10.3.2008
Erweiterung der Ordination um 
das 1,5fache      
      
Gruppenpraxis: Modell 3 – Jobsharing *)   Anteil an der Gruppenpraxis: 50 %  
Arzt für Allgemeinmedizin
Seniorpartner: Dr. Kurt Robert Lemberger Sierning 1.7.2008 10.3.2008
Laufzeit der Gruppenpraxis bis 31.12.2017       

Für allgemeine Fragen zur Ausschreibung steht Ihnen Herr Hechenberger, Tel. 0732/77 83 71-236, für Fragen zur Ablöse bei Gruppenpraxen und Einsichtnahme in die 
Bewertungsunterlagen Frau Mag. Hauer, Tel. 0732/77 83 71-305 gerne zur Verfügung.  

ACHTUNG:
Für Ausschreibungen ab April 2007 wird für die Vergabe von 
Diplompunkten folgende Neuregelung getroffen:

Bei Vorliegen sowohl des Diplomes Praxis Plus als auch des 
DFP-Diploms wird nur mehr das DFP-Diplom bepunktet.  

In Zukunft werden Punkte auch nur mehr für ein gültiges DFP-
Diplom vergeben (das Diplom darf nicht älter als drei Jahre 
sein).

*) Hinsichtlich der Gruppenpraxisverträge wird 
auf die allgemeinen und modellspezifischen Ver-
tragspunkte im OÖ. Gruppenpraxisgesamtvertrag 
in der gültigen Fassung verwiesen. Die Bewerber 
haben die Möglichkeit, in die Bewertungsunterlagen 
der Praxis Einblick zu nehmen, die Höhe der vom 
Seniorpartner angegebenen Summe für den Ein-
kauf in die bestehende Praxis und allenfalls auch 
durch Besichtigung vor Ort in der Ordination die 
Richtigkeit der Angaben zu überprüfen. 
 

Die BewerberInnen haben einen schrift l ichen 
Antrag (der im Bewerbungsbogen integriert ist) 
auf Vertragsabschluss an die oberösterreichischen 
§-2-Krankenversicherungsträger zu richten, der 
bis zur oben angeführten Bewerbungsfrist der 
ausgeschriebenen Stelle bei der Ärztekammer für 
Oberösterreich einlangen muss. 

Dem Bewerbungsbogen sind beizuschließen:
1) Nachweis der Staatsbürgerschaft eines EWR-Landes, 
2) alle Zeugnisse über die Spitalsausübung bzw. 

eine Spitalstätigkeit, Nachweis der Dauer einer 
Niederlassung in der freien Praxis, Nachweise 
über allfällige medizinische Zusatzausbil-
dungen, 

3) Familienstandsnachweis, 
4) Lebenslauf mit chronologischer Darstellung 

der gesamten medizinischen Ausbildung und 
bisherigen medizinischen Tätigkeit, 

5) der Nachweis über die Berechtigung zur selbst-
ständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als Arzt f. Allgemeinmedizin/Facharzt ist bis 
spätestens 2 Wochen  V O R  dem oben ange-
führten Besetzungszeitpunkt zu erbringen. 

 

Der Bewerbungsbogen ist bei der Ärztekammer f. 
OÖ (Frau Lueghammer – Tel. 0732/778371-231) 
anzufordern bzw. kann auf der Homepage der Ärzte-
kammer f. OÖ (Kassenstellen/Bewerbungsunterlagen) 
abgefragt und elektronisch ausgefüllt werden. 
Auszug aus der von Ärztekammer für OÖ und OÖGKK 
vereinbarten Richtlinie für die Auswahl von Vertrags-
ärzten/Vertragsärztinnen und Vertragsgruppenpraxen 
bzw. von Mitgliedern von Vertragsgruppenpraxen: 
Für die Punkteberechnung werden nur die Angaben 
auf dem Bewerbungsbogen herangezogen, sofern 
diese richtig sind bzw. entsprechend nachgewiesen 
wurden. Alle für die Bewerbung relevanten Unterlagen 
müssen bis zum Ende der Bewerbungsfrist in der Ärz-
tekammer für OÖ eingelangt sein. Später einlangende 
Unterlagen werden bei der Berechnung der Punkte 
nicht berücksichtigt. Von Ärztekammer und Kasse 
werden keine Ergänzungen fehlender Angaben vorge-
nommen. 
 

Soweit die Unterlagen zu Pkt. 1) bis 4) bereits mit 
einer vorangegangenen Bewerbung eingelangt sind, 
genügt ein Hinweis darauf. 
 

OÖ. Gebietskrankenkasse und Ärztekammer für OÖ 
treffen eine Entscheidung über die Besetzung der 
ausgeschriebenen Vertragsarztstellen voraussichtlich 
2 Wochen nach Bewerbungsfristende. 

Für die oberösterreichischen §-2-Krankenversi-
cherungsträger 
OÖ. Gebietskrankenkasse 
Der Obmann: Alois Stöger diplômé eh. 
Der leitende Angestellte: 
Dir. Dr. Dr. Hans Popper eh. 

Für die Ärztekammer für Oberösterreich 
Der Präsident: 
Dr. Peter Niedermoser eh. 

Dieser Artikel ist auch auf www.aekooe.or.at unter der Rubrik  
Mitglieder Info/Wissenswertes/Wohlfahrtskasse/

Pensionsversicherung abrufbar.
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Expertentipp

Kassenstellenvergabe: 

Fiktive Berechnung bringt 
Punkte-Optimierung
Seit Einführung der „neuen“ Vergabe-

richtlinien aufgrund der Verordnung 

über die Auswahl der Vertragsärztinnen/

Vertragsärzte (§ 343 Abs. 1), die in Ober-

österreich am 1. März 2004 zur Anwen-

dung gekommen ist, kann man mit Ende 

2007 auf die Erfahrung von 171 ausge-

schriebenen Stellen und die Bewertung 

von 547 Bewerbern zurückblicken. Die 

Ausschreibung und Besetzung erfolgt 

im Einvernehmen mit der OÖ. Gebiets-

krankenkasse. Die Vergaberichtlinien 

gewährleisten, dass der Bewerber mit der 

höchsten Punkteanzahl grundsätzlich den 

Kassenvertrag ohne Verhandlungen zwi-

schen Kasse und Kammer und mit Garan-

tie ohne äußere Einwirkungen bekommt. 

Eine der grundlegenden Aufgaben der 

Ärztekammer ist es, die ausreichende 

medizinische Versorgung der Bevölkerung 

in bestmöglicher Qualität sicherzustellen. 

Die administrativen Agenden hinsichtlich 

der Ausschreibung und Besetzung von 

Vertragsarztstellen übernimmt die  Abtei-

lung „Vertragsarztstellen & EDV“.  

Seit der Einführung im Jahr 2004 wurde 

immer mehr auf die persönliche Bera-

tung Bedacht genommen. So ist es 

mittlerweile auch möglich, „fiktive 

Punkteberechnungen“ EDV-unterstützt 

durchzuführen. Hierbei wird wie bei der 

Echtbewerbung der Bewerbungsbogen 

vom interessierten Arzt mit sämtlichen 

Daten ausgefüllt und an die Ärztekam-

mer übermittelt. Es erfolgt im Regelfall 

eine Erstberechnung und die Zustellung 

des Berechnungsergebnisses zum vom 

Interessenten genannten Termin. Dar-

aufhin werden in einem persönlichen 

Beratungsgespräch verschiedene Szena-

rien der „Hochrechnung“ für mögliche 

Ausschreibungstermine und die Optimie-

rungsmöglichkeiten besprochen. Dabei ist 

es Ärzten, die sich für eine Kassenstelle 

interessieren, möglich, weitere Schritte 

zu tätigen, um ihren Punktwert für die 

Vergabe der ausgeschriebenen Stelle zu 

verbessern. 

Das Kammerbüro kann keine Garantie 

für die tatsächlich erlangten Punkte 

abgeben. Die Hochrechnung erfolgt 

nur in Bezug auf die im persönlichen 

Gespräch herange-

zogenen Daten. Im 

Ausschreibungs-

verfahren können 

und werden nur 

Daten berechnet, 

sofern die Unterla-

gen bzw. auch der 

Bewerbungsbogen 

dementsprechende Angaben bietet. 

Selbstverständlich sind auch stets die 

Nachweise hierfür zu erbringen. Selbst 

wenn bei der fiktiven Berechnung ein 

sehr guter Punktewert herauskommt, 

hängt die Vergabe der ausgeschriebenen 

Stelle immer auch von den Punktewerten 

der Mitbewerber ab. Sollte es außerdem 

zu Änderungen in der Vergabericht-

linie kommen, können sich auch die 

Punkte der bereits getätigten „fiktiven 

Hochrechnung“ verändern. Hier ist auf 

jeden Fall zu empfehlen, eine Neuberech-

nung durchzuführen. Interessierte Ärzte 

nehmen diese Möglichkeit der Punkte-

Optimierung immer öfter in Anspruch. 

Dies zeigt besonders die Summe der 

Anfragen und Beratungen durch die 

Abteilung Vertragsarztstellen & EDV.

Einige erfolgreiche Kassenstellenvergaben 

sind aufgrund dieses Services gelungen, 

und es empfiehlt sich für alle Interes-

sierten, von dieser Beratungsleistung 

Gebrauch zu machen und damit die 

Chancen zu verbessern.

Sollten Sie das Angebot für eine solche 

Berechnung Ihrer Punkte in Anspruch 

nehmen wollen, ersuchen wir Sie um 

Kontaktaufnahme und Terminver-

einbarung: Reinhard Hechenberger, 

Tel.  0732/77 83 71 DW 236.

Reinhard Hechenberger

Dieser Artikel ist auch auf www.aekooe.or.at unter der Rubrik  
Mitglieder Info/Wissenswertes/Allgemeine Infos abrufbar.
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Expertentipp

Kann man sich 
befreien oder 
ermäßigen lassen?
Wenn das monatl iche 

Einkommen nach Abzug 

aller Pflichtbeiträge und 

Betr iebsausgaben vor 

Berechnung der Steu-

ern die 2,5fache FSVG-

Höchstbeitragsgrundlage 

nicht überschreitet (2008: 

€ 11.462,50) und wirt-

schaftliche Belastungen 

angeführt werden, wird 

vom Verwaltungsaus-

schuss eine Befreiung auf 

Antrag beschlossen. Aber 

auch bei einem höheren 

Einkommen und wirt-

schaftlichen Belastungen 

dürfen nach Antragstellung die Beiträge 

der PensionPlus+ 4 % nicht überschrei-

ten (dieser Prozentsatz vermindert sich 

für Alleinverdiener/Alleinerhalter um 

1 % sowie für jedes unversorgte Kind 

um 0,5 %).

Ab wann kann eine Leistung bezogen 
werden?
Frühestens ab dem 60. Lebensjahr, 

wobei es unerheblich ist, ob sich die 

Art oder der Umfang der ärztlichen 

Tätigkeit  ändert. Der tatsächliche 

Beginn der Zahlungen kann bis zum 

65. Lebensjahr frei gewählt werden. 

Die PensionPlus+ endet jedenfalls mit 

dem 65. Lebensjahr.

Was ist bei Umzug, Invalidität vor 60 
oder Tod?
In diesen Fällen wird das Kapital an 

die neu zuständige Ärztekammer über-

Wie geht es weiter?
Nachdem bereits Anfang Jänner Gespräche mit der EDV 
geführt wurden, um die PensionPlus+ zu programmieren 
(sollte bis Jahresmitte erfolgt sein), werden zunächst in der 
Wohlfahrtskasse interne Vorbereitungen und Schulungen 
durchgeführt. Ab März werden alle beitragspflichtigen Ärz-
tinnen und Ärzte  in alphabetischer Reihenfolge mit einem 
persönlichen Schreiben nochmals über die Möglichkeiten 
der Pension Plus informiert und ein Beratungstermin ange-
boten. Bis Ende Juli sollten Sie alle ein Schreiben erhalten 
haben. 

Aufgrund des zu erwartenden enormen Verwaltungsaufwands 
ersuchen wir Sie, sich erst mit uns in Verbindung zu setzen, 
nachdem Sie Ihr persönliches Informationsschreiben erhal-
ten haben. 

wiesen, zurückerstattet 

oder über die Verlassen-

schaft an die Erben ausbe-

zahlt.

Können Beiträge 
nachgekauft 
werden?
Grundsätzlich bis zum 

vo l l e n d e te n  6 0 .  u n d 

rückwirkend bis zum 45. 

Lebensjahr; jedenfalls bis 

Ende 2010 ohne Alters-

beschränkung, wobei die 

Beiträge in jener Klasse 

n a c h g e k a u f t  w e r d e n 

können,  in der auch lau-

fende Beiträge entrichtet 

werden. 

Steuerliche Behandlung:
Die laufenden und nachgekauften 

Beiträge können in voller Höhe steu-

erlich geltend gemacht werden. Die 

Leistungen müssen wieder als Einnah-

men versteuert werden. Die 13. und 

14. monatliche Pensionszahlung (Juni 

und November) ist mit 6 % steuerlich 

begünstigt. Weiters müssen bei der 

Veranlagung keine Steuern entrichtet 

werden.
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